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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1996

Norm

StPO §113

Rechtssatz

Die der Ratskammer nach § 113 StPO zugewiesene Kompetenz erstreckt sich, soweit das Gesetz nichts anderes

bestimmt (!), auf die Erledigung von Beschwerden, die durch eine Verfügung oder Verzögerung des

Untersuchungsrichters veranlaßt wurden. Die Beurteilung der eigentlichen Haftfragen, im besonderen der

Rechtmäßigkeit der Verhängung oder Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft, fällt indes kraft ausdrücklicher

gesetzlicher Anordnung (§§ 179 Abs 5 und Abs 6, 182 Abs 4, 190 Abs 2, 193 Abs 6 StPO) in die Zuständigkeit des

Gerichtshofes zweiter Instanz.
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